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Rückführungen nach Griechenland im Rahmen der EG-Asylzuständ ig keitsverord-
nung -EG-AsylZustVO- (sog. Dublin l l )

Seit rund eineinhalb Jahren wird zunehmend darüber geklagt, dass schutzsuchende Per-
sonen rn Griechenland grundsätzl ich kein europäisches Recht achtendes Asylverfahren
mit einer mensche nwürd igen Unterbringung und Versorgung eruarten können. Daneben
hat Griechenland es lange Zeit versäumt, entsprechende europäische Richtl inien in natio-
nales Recht umzusetzen.

Die Situation für Asylbewerber in Griechenland hat in Fäl len von Rückfüh ru ngsentschei-
dungen nach der EG-AsylZustVO seit Anfang 2008 die Verwaltungsgerichte im gesamten
Bundesgebiet beschäft igt.  Diese haben aus verfassu ngsrechtl ichen Gründen trotz der Re-
gelung des $ 34a Abs, 2 des Asylve rfah rensgesetzes (Ausschluss von Eilverfahren) den-
noch Eilverfahren durchgeführt und in einer Reihe von Einzelfäl len (etwa der Hälfte al ler
Verfahren) entschieden, Rückführungen nach Griechenland vorläufig auszusetzen.

lm Hinbl ick auf die tatsächl iche Lage rn Griechenland und die sich seit  2008 entwickelnde
Rechtsprechung der Verwa ltu ngsgerichte macht das Bundesamt für Migration und Flücht-
l inge bereits seit  Sommer 2008 in Rü ckfüh ru ngsfäl len nach Griechenland verstärkt von
seinem Selbste intr i t tsrecht nach der EG-AsylZustVO Gebrauch. Dies betr i f f t  vor al lem un-
begleitete Minderjährige sowie Personen hohen Alters und Personen, bei denen eine
Schwa ngerschaft,  ernsthafte Erkrankung, Pflegebed ü rf t igkeit  oder besondere Hil fsbedürf-
t igkeit  vorl iegt.

Erstmals mit Beschluss vom 08.09.2009 (und zwischenzeit l ich mit einer Reihe weiterer Ei l-
entscheidungen) hat das B u ndesve rfassu ngsgericht in verschiedenen Einzelfäl len, die das
Bundesamt für Migration und Flüchtl inge nicht zur Wahrnehmung des Selbsteintr i t tsrechts
veranlasst haben, im Rahmen des vorläuftgen Rechtsschutzes angeordnet, die Rückfüh-
rung Betroffener bis zur Entscheidung in einem beim gleichen Gericht anhängigen Haupt-
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sacheverfahren auszusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem aktuellen Be-
schluss al lerdings keine inhalt l iche Entscheidung getroffen, sondern die Rechtsfolgen un-
terschiedlicher Entsche id u ngsoptionen bewertet. Seit der Bundesverfassu ngsgerichtsent-
scheidung ist zu beobachten, dass die Venva l tu ngsgerichte in nahezu al len Fäl len die
Durchführung von Rückführungen nach Griechenland nach der EG-AsylZustVO im Rah-
men der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes aussetzen.

Zu weiteren Veränderungen der Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und
Flt icht l inge, die über die beschriebene Wahrnehmung des Selbsteintr i t tsrechts hinausge-
hen, ist der Bund gegenwärtig angesichts einer zunehmenden Anzahl aus Griechenland
zureisender Schutzsuchender nicht bereit .  Von dort sol l  zunächst die Entscheidung des
B undesverfassu ngsgerichtes im H a uptsacheverfahren abgewartet werden. Wann mit der
Hauptsacheentscheid u ng zu rechnen jst,  kann gegenwärt ig nicht konkret abgesehen wer-
den.

Bis zu einer abschl ießenden Klärung der Vorgehensweise im Rahmen von Rückführungen
nach Griechenland nach der EG-AsylZustVO unter Berücksichtigu ng der Rechtsprechung
des Bu ndesverfassu ngsge richtes bitte ich, bis auf Weiteres wie folgt zu verfahren:

Ausreisepfl icht ig en Drjt tstaatsa ngehörigen, die nach der EG-AsylZustVO nach
Griechenland zurückgeführt werden sol len, ist die Abschiebung mindestens 7
Werktaqe vor dem Rückf ü h ru ngstermin anzuzeigen, um ihnen die Möglichkeit zu
geben, Rechtschutz beim Sch leswig-Holsteinischen Venwaltu ngsgericht zu suchen.
Dabei sol l te den Betroffenen in jedem Fall  der entsprechende Bescheid des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtl inge ausgehändigt werden, damit sich das ein-
zulegende Rechtsmittel gegen die veranlassende Behörde r ichtet. Die Erlasse vom
18.12.2002 und vom 28.08.2003 f inden insoweit keine Anwendung.

Der vorstehende Verfahrenshinweis bietet den Vortei l ,  dass die in den Art.  19 Abs. 3 und
20 Abs. 1 Buchstabe d) EG AsylZerstvo genannte rechtsmittelbedingte Fristenunterbre-
chung im Falle eines erfolgreich eingelegten Rechtsmittels einsetzt und damit die Möglich-
keit  erhalten bleibt,  auch nach Klärung der weiteren Vorgehensweise Rückführungen nach
Griechenland gegebenenfal ls doch noch vorzunehmen.

Uber die weitere Entwicklung inr Zusammenhang mit Rückführungen nach Griechenland
im Rahmen der EG-AsylZustVO werden Sie zu gegebener Zeit informiert,
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